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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Wasser- / Abwas-
serzahlungen 
Wir erinnern an die 
Fälligkeit der Nach-
zahlungen für die 
Wasser- und Abwas-
sergebühren2020 am 
07.02.2021. 

Es werden keine Abschlagsrechnungen er-
stellt. Die Höhe der zukünftig anfallenden 
Abschläge können Sie der Endabrechung 
entnehmen. Regelmäßig wiederkehrende 
Fälligkeitstermine sind der 28.02.,30.04., 
30.06., 31.08. und 31.10. des laufenden 
Jahres. 

Bitte überweisen Sie die Abschläge rechtzei-
tig auf eines unserer Gemeindekonten, um 
unnötige Nebenforderungen wie Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge zu vermei-
den. Auf dem Überweisungsträger sind der 
Zahlungspflichtige und das Buchungszei-
chen 5.8888....... anzugeben.  

Erleichterung des Zahlungsverkehrs 
Wir sind bestrebt, den Zahlungsverkehr für 
alle Beteiligten zu erleichtern und verein-
fachen. Der Weg hierzu führt über das SE-
PA-Basislastschriftmandat. 

Die Vorteile sind, dass
•	 für Sie die Überwachung der Zahlungster-

mine entfällt.
•	 Säumniszuschläge wegen verspäteter 

Zahlung nicht entstehen können.
•	 keine Mahngebühren berechnet werden.
•	 Ihnen der Weg zum Kreditinstitut abge-

nommen wird.
 
Nachteile entstehen nicht, da das SEPA-Ba-
sislastschriftmandat selbstverständlich 
jederzeit innerhalb von 8 Wochen durch 
einfache Erklärung Ihrer Bank gegenüber 
widerrufen werden kann. Zahlungen wer-
den erst zu den jeweiligen Fälligkeitster-

minen durch Belastung Ihres Bankkontos 
eingelöst. Es ist lediglich dafür Sorge zu tra-
gen, dass Ihr Konto über ein ausreichendes 
Guthaben verfügt, damit das SEPA-Basislast-
schriftmandat von der Bank nicht mangels 
Deckung zurückgeben wird. 
Vordrucke zur Teilnahme am das SEPA-Ba-
sislastschriftmandat erhalten Sie bei der Ge-
meindekasse Merdingen. Rufen Sie uns an: 
Tel.: 90 94 -13, Frau Iris Frick. 

Bürgermeisteramt Merdingen 
- Gemeindekasse - 
 Tel: 07668 / 90 94 - 13 
  
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtagswahl BW 2021 
am 14.03.2021
1.  Das Wählerverzeichnis für die Land-

tagswahl der Gemeinde Merdingen 
wird in der Zeit vom 22.02.2021 bis 
26.02.2021 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im/in Bürgerbüro, 
Langgasse 14, 79291 Merdingen - Zu-
gang barrierefrei für Wahlberechtigte 
zur Einsicht bereitgehalten. Wahlbe-
rechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im auto-
matisierten Verfahren geführt; die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. 

  Wählen kann nur, wer in das Wähler-

verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
während der Einsichtsfrist vom 20. bis 
16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
26.02.2021 bis 12.00 Uhr im/in Bürger-
meisteramt Merdingen, Kirchgasse 2, 
Zimmer R 101, 79291 Merdingen Ein-
spruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens am 21.02.2021 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis 48 Breisgau durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wäh-
ler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetra-

gene wahlberechtigte Person.
5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn

 a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Ver-
schulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der Landes-
wahlordnung (bis zum 21.02.2021) 
oder die Einspruchsfrist gegen das 
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
30.05.
Rebtal-Apotheke
Im Maierbrühl 3, 79112 Freiburg 
(Tiengen) Tel. 07664 – 91 07 00

31.05.
Apotheke zum Roten Fingerhut
Bachenstraße 9, 79241 Ihringen
Tel. 07668 – 3 17

Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Termine außerhalb der Öff nungszeiten nach 
Vereinbarung.

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: 
Freitag 10.00 – 11.00 Uhr
Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht	in	Schulferien),	Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Gertrud Reichert:  07668-250 
und Ursula Petermann:  07668-1021

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

Nachbarschaftshilfe Corona / 
Einkauf-Service:
Tel: 9094-0 / Gemeinde Merdingen
Tel: 854 / DRK Waltraud Maier

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: P. Gebert / R. Holzer
Dorfhelferin über 
Bürgermeisteramt Ihringen
Fr. Gündel/Fr. Ortolf  7108-14

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de
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Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 4 
Sätze 1 und 3 des Landtagswahlge-
setzes versäumt hat,

 b)  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach §11 Abs. 2 der Landeswahlord-
nung oder der Einspruchsfrist nach 
§21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des Land-
tagswahlgesetzes entstanden ist,

 c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder 
Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeich-
nisses dem Bürgermeister bekannt 
geworden ist.

  Der Wahlschein kann bis zum 
12.03.2021, 18.00 Uhr im/in Rathaus, 
Kirchgasse 2, 79291 Merdingen schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung oder aufgrund der Anord-
nung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a bis c ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheines noch bis zu 
den Wahltagen, 15.00 Uhr, stellen.

6.  Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtig-
ter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die Wahlbe-
rechtigte Person

7.1  einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises,

7.2  einen Amtlichen blauen Stimmzette-
lumschlag für die Briefwahl und

7.3  einen Amtlichen hellroten Wahlbrief-
umschlag, auf dem die vollständige 
Anschrift, wohin der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung 
der Dienststelle der Gemeinde, die den 
Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabe-
stelle), und die Wahlscheinnummer 
oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
können auch durch den Wahlberech-
tigten Persönlich abgeholt werden. 
An eine andere Person können diese 
Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird.

9.   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. 

Lebensjahr vollendet haben. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahe erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt der verändert der, wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Merdingen, den 04.02.2021
 
Martin Rupp
Bürgermeister
 

AKTUELLES

Vorgezogener  
Redaktionsschluss!!!  
In der 06. KW wird der Redaktionsschluss 
einen Tag vorverlegt auf.  
Montag, 08. Februar 2021, 12.00 Uhr.  

Beiträge, die nach 12.00 Uhr eingehen, 
können nicht mehr veröffentlicht wer-
den.  

Wir bitten um Beachtung!!! 
 

 
Pflicht zur Entsorgung von 
Hundekot - 8 Hundetoiletten 
in und um das Dorf aufgestellt! 
Immer wieder werden wir von Mitbürger*in-
nen darauf angesprochen, dass Hundekot 
auf Straßen, Wegen und Plätzen aber auch 
auf privaten Grundstücken liegt und da-
durch ein Ärgernis und unter Umständen 
auch eine Gesundheitsgefährdung entsteht. 
Wir erinnern deshalb an die Pflicht von Hun-
debesitzer*innen, die Kotablagen ihres Vier-
beiners aufzunehmen und zu entsorgen. 
Die Gemeinde hat zur Verbesserung und 
Erleichterung der Hundekotbeseitigung 8 
Hundetoiletten angeschafft und leert diese 
in regelmäßigem Turnus. Hundekotbeutel 
für die Aufnahme des Hundekots können an 
diesen Dog-Stationen entnommen werden. 
Wir hoffen sehr und appellieren an die Hun-
debesitzer*innen, diese Einrichtung anzu-
nehmen und zu benutzen. 

Damit kann ein sehr wichtiger Beitrag zur 
Sauberkeit und zum Gesundheitsschutz in 
unserer Gemeinde geleistet werden. 

Abfrage zum Unterstützungs-
bedarf mit Organisationhilfe 
für einen Corona-Impftermin 
für über 80-jährige Personen 
Die Vorbereitung und Organisation eines 
Corona-Impftermins ist teilweise schwierig 
und man benötigt oft viele Versuche, um 
einen Impftermin zu bekommen. Die Ge-
meindeverwaltung möchte in Erfahrung 
bringen, ob es Personen gibt, die das 80. 
Lebensjahr vollendet haben und sich gerne 
impfen lassen wollen und dafür Unterstüt-
zung benötigen. Sofern diese Konstellation 
bei Ihnen vorliegt, können Sie sich gerne bei 
der Gemeindeverwaltung melden. Sollte es 
in der Gemeinde Nachfragen geben, beab-
sichtigen wir in Kooperation mit dem DRK 
Ortsverein ein Unterstützungsangebot ein-
zurichten. 
  
Sollten Sie Unterstützungsbedarf haben, 
melden Sie sich bitte bei der Gemeindever-
waltung Merdingen:  
  
TEL.: 9094-0 oder per Mail: 
gemeinde@merdingen.de 
  
Gemeindeverwaltung Merdingen 
 
  

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Die nächsten Termine: 
Montag, 08.02.2021 
Restmüll 
  
Dienstag, 09.02.2021 
Gelber Sack 
 
 

Abfallwirtschaft 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Öffnungszeiten Entsor-
gungseinrichtungen an 
Fastnacht 2021 
Da dieses Jahr coronabedingt keine Fei-
erlichkeiten zur Fastnacht stattfinden, 
werden die meisten Einrichtungen im 
Landkreis geöffnet bleiben. 

Folgende Entsorgungseinrichtung hat 
über Fastnacht geschlossen: 

Breisgau Kompost GmbH Müllheim 
15.02.2021 (Rosenmontag)  
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KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Kontakt: Pfarrbüro Merdingen, 
Telefon 07668/241, 
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-
merdingen.de 
Öffnungszeit: 
Bis auf weiteres gelten folgende Öffnungs-
zeiten im Pfarrbüro Merdingen 
Dienstag und Freitag von 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr 
Wir bitten Sie unsere Pfarrbüros nur in drin-
genden Angelegenheiten persönlich oder 
nach vorheriger Absprache zu besuchen. 
Tragen Sie bei Ihrem Besuch eine FFP2- oder 
medizinische Maske. 
Gerne sind wir per Mail oder telefonisch für 
Sie erreichbar. Ihre Anliegen sind uns weiter-
hin wichtig und werden bearbeitet. 
Homepage: 
www.se-breisach-merdingen.de 
  
  
Freitag, 05. Februar 2021 - Hl. Agatha 
10.00   Merdingen  Krankenkommunion 

(U. Wochner) 
19.00   Niederrims  Eucharistiefeier mit 

Blasiussegen und 
Kerzenweihe und 
Segnung des Aga-
tabrotes (J. Brauchle) 

  
Samstag, 06. Februar 2021  
11.00   online  Gruppenstunde der 

Kommunionkinder 
der Seelsorgeeinheit 
(B. Kranz) 

18.00   Breisach  Münster, Eucharis-
tiefeier am Vorabend 
(G. Eisele) 

18.30   Niederrims.  Eucharistiefeier am 
Vorabend (A. Leh-
mann) 

  
Sonntag, 07. Februar 2021  
09.00   Merdingen  Eucharistiefeier 
 (W. Bauer) 
10.30   Breisach  Münster, Eucharis-

tiefeier (J. Brauchle) 
10.30   Gündlingen  Eucharistiefeier 
 (A. Lehmann) 
10.30 Oberrimsingen  Eucharistiefeier 
 (G. Eisele) 
10.30   Wasenweiler  Eucharistiefeier 
 (W. Bauer) 
  
Montag, 08. Februar 2021  
09.00   Breisach  Josefskirche, Wort- 

Gottes-Feier 
 (G. Schwan) 
  
Dienstag, 09. Februar 2021  
08.00   Niederrims.  Eucharistiefeier 
 (J. Brauchle) 

19.00   online  Oberministranten-
runde (U. Wochner) 

  
Donnerstag, 11. Februar 2021  
19.00   Gündlingen  Eucharistiefeier 
 (G. Eisele) 
19.00   Wasenweiler Eucharistiefeier 
 (J. Brauchle) 
  
Mitteilungen   
Allgemeine Informationen  
Aufgrund der aktuellen Situation der Pande-
mie bitten wir Sie, während des gesamten 
Gottesdienstes eine FFP2- oder medizini-
sche Maske zu tragen. Bitte beachten Sie die 
Abstandsregeln beim Betreten und Verlas-
sen der Kirche und auch im Freien. 
  
 
Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
(Jesaja 60,2b) 
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Kasualvertretung: 
Pfr. i.R. Gerhard Jost, Heitersheim,
 Tel. 07634 / 69 43 233 
  
Sonntag, 07.02. 
9.45 h – Gottesdienst – Pfr. Gerhard Jost 
Die Kollekte wird erbeten für besondere 
Aufgaben der Abteilung für missionarische 
Dienste in der Landeskirche. 
  
Der Gottesdienstbesuch ist ohne Voran-
meldung möglich. Eine Dokumentation der 
Kontaktadressen aller Besucher erfolgt am 
Eingang. 
Bitte tragen Sie in der Kirche medizinische 
Masken (KN95/N95, FFP2 oder OP-Masken) 
und beachten Sie die geltenden Sicherheits- 
und Hygienevorschriften. 
Wahren Sie bitte mindestens 2 m Abstand 
zu anderen Personen. 
  
Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Wenn Sie 
Stille suchen oder in unserer Kirche beten 
wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
  
Trauerfeiern und Beisetzungen finden 
unter freiem Himmel auf dem Friedhof statt. 
Es gilt eine Obergrenze von maximal 100 
Teilnehmenden. Bitte sorgen Sie selbstver-
antwortlich für die Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes von 1,5 m und tragen Sie zu 
jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz. 
  
Bitte beachten Sie bzgl. der Gottesdienste 
auch Informationen auf unserer Homepage 
www.kirche-ihringen.de 
  
Herzliche	Segensgrüße 
Vera	Jakob,	Sekretariat 

SCHUL-
NACHRICHTEN

Martin-Schongauer- 
Gymnasium Breisach 
Liebe Eltern von Grundschülern der 4. 
Klassen, 
bald wird Ihr Kind eine weiterführende 
Schule besuchen. Aufgrund der Pande-
mie können wir unseren Infoabend lei-
der nicht wie geplant durchführen. Aus 
diesem Grund finden Sie auf unserer 
Homepage www.msg-breisach.de einen 
Film, in dem wir unsere Schule vorstellen. 
Zusätzlich finden Sie im Februar die Informa-
tionen des Infoabends online auf der Home-
page unter „Unsere Schule – Aufnahme“. Wir 
nehmen uns für Ihre Fragen Zeit. Vereinba-
ren Sie einen Telefontermin oder – sofern es 
die Pandemiebedingungen zulassen – einen 
Termin für eine individuelle Schulführung 
unter 07667/906040. Die Anmeldung an un-
serer Schule findet am 10. März und am 11. 
März von 10 bis 17 Uhr statt. Vereinbaren Sie 
für ein Anmeldegespräch bitte vorab einen 
Termin. Die Anmeldung ist auch zunächst 
telefonisch oder per Mail möglich. Wir freu-
en uns auf Sie und Ihr Kind! 
Ein Ausschnitt unseres Angebotes: 
- Mögliche Abschlüsse: 
  Abitur, AbiBac nach 8 Jahren 
   Schulischer Teil der Fachhochschulreife 
ohne weitere Prüfung nach 7 Jahren

   Mittlerer Bildungsabschluss ohne weitere 
Prüfung (bei Bestehen der Klasse 10) 

-  Berufs- und Studienorientierung ab Klasse 
7, Bildungspartnerschaften mit Unterneh-
men der Region 

-  Ausführliche Wiederholung des Grund-
schulstoffes zu Beginn der 5. Klasse, um 
evtl. Lücken aus der Zeit der Schulschlie-
ßung zu schließen 

-  Begleitung durch Schülerpaten, Klassen-
lehrerstunde (MSG-Stunde), in der es um 
das „Lernen lernen“ und um das Miteinan-
der in der Klassengemeinschaft geht 

-  Zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen: 
Stunden für individuelle Förderung sind 
im Stundenplan verankert, LRS-Förderung, 
Begabtenförderung 

-  Schuleigenes Sozial- und Methodencurri-
culum 

-  Schulsozialarbeit und Schulseelsorge, Prä-
ventionsprogramme 

-  Ganztagsbetreuung am Nachmittag: Haus-
aufgabenbetreuung und Spiel- und Bewe-
gungszeit 

-  Außerunterrichtliche Veranstaltungen: Ar-
beitsgemeinschaften aus verschiedenen 
Bereichen, z.B. Musical-AG Schüleraustau-
sche und Studienfahrten 

-  Aktive Mitarbeit der Schülerinnen und 
Schüler an der Gestaltung des Schullebens 
(SMV) 
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-  Gymnasium in der Region für die Region: 
Kooperation mit außerschulischen Part-
nern, z.B. Musikschule mit Streicherklasse, 
Sportvereine. Wir stellen uns auf die Fahr-
zeiten der öffentlichen Verkehrsmittel ein.

 
Wir bieten für die unterschiedlichen Bega-
bungen ein breites Spektrum an Wahlmög-
lichkeiten an:

 

 
 

KINDERGARTEN

Anmeldung im Kath. Kinder-
garten „St. Elisabeth“ 
Liebe Eltern, 
für die Kinder, die im Zeitraum 01.08.2018 
bis 31.07.2019 geboren wurden, d. h. die 
im kommenden Kindergartenjahr drei 
Jahre alt werden, findet die Anmeldung 
im Kindergarten statt. 

Bitte melden Sie sich hierfür bis 26. Feb-
ruar 2021 telefonisch, 07668-5783 oder 
per E-Mail, kiga-st-elisabeth-merdingen@ 
se-breisach.merdingen.de im Kindergar-
ten. 

Die Eltern, die Fragen für die Betreuung 
ihres Kleinkindes (Alter 1 – 3 Jahre) ha-
ben, können sich ebenfalls gerne mel-
den. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Urnauer 
Kindergartenleiterin 

 
 
 

BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT

DANKE – dieses Wort bein-
haltet Respekt, Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung.  
Dies alles durften wir von Euch erfahren. 
Beim Fotowettbewerb „Wer ist dein Vor-
bild in Sachen Ehrenamt?“ habt ihr uns 
nominiert und schließlich gewählt. Vie-
len Dank für diese persönliche Auszeich-
nung. 

Hinter diesem ehrenamtlichen Einsatz 
steckt auch immer die Unterstützung 
vom eigenen Team und der Familie. 
Ohne diese Mithilfe wäre ein Ehrenamt in 
dieser Weise, wie wir es ausführen, nicht 
möglich. 

Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich. 
Gertrud Reichert, Isolde Selinger, 
Rolf Mahnkopf 

 
 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
Stiftung Anerkennung und Hilfe: 
Anträge noch bis 30. Juni 2021 möglich 
Seit 2017 können Menschen, die früher in 
stationären Einrichtungen der Behinderten-
hilfe oder Psychiatrie körperliche oder psy-
chische Gewalt erlebten, bei der „Stiftung 
Anerkennung und Hilfe“ Gehör finden und 
Entschädigungsleistungen beantragen. Die 
Antragsfrist wurde jetzt nochmals verlän-
gert – bis zum 30. Juni 2021.   

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe ist bun-
desweit vertreten. Informationen und Ad-
ressen der Anlauf- und Beratungsstellen gibt 
es unter www.stiftung-anerkennung-hilfe.
de, ein allgemeines Infotelefon unter (0800) 
221 221 8. Für Betroffene entscheidend ist 
der aktuelle Wohnsitz. Konkret geht es um 
Menschen, die als Kinder/Jugendliche in 
Behindertenheimen der Bundesrepublik 
zwischen dem 23. Mai 1949 und dem 31. De-
zember 1975 oder in der DDR zwischen dem 
7. Oktober 1949 und dem 2. Oktober 1990 
Leid erfahren haben. 
Im Südwesten befindet sich die Stiftungs-
beratungsstelle beim Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg, Johannesstraße 22, 
70176 Stuttgart, Telefon (0711) 61956-76, 
stiftung-anerkennung-hilfe-bw@vdk.de.  

Barrieren im Haus? 
KfW-Zuschuss wieder verfügbar  
Der Zuschuss für Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Barrieren im Haus (455-B) kann 
wieder bei der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) beantragt werden. In 2021 stehen 
dafür 130 Millionen Euro zur Verfügung. Der 
Zuschuss beträgt für Einzelmaßnahmen, 
zum Beispiel eine befahrbare Rampe beim 
Hauseingang, zehn Prozent der förderfä-
higen Investitionskosten, maximal 5000 
Euro. Und für den Standard „Altersgerechtes 
Haus“ kann es 12,5 Prozent geben, maximal 
6250 Euro. Der Antrag ist im KfW-Zuschus-
sportal im Internet zu stellen: 
www.kfw.de/info-zuschussportal 

Für pflegebedürftige Menschen (ab Pfle-
gegrad 1) kann die Pflegekasse bis zu 4000 
Euro als Zuschuss für Maßnahmen zahlen, 
die die Pflege zuhause erleichtern oder dem 
Pflegebedürftigen wieder eine selbstständi-
ge Lebensführung ermöglichen. Dies kann 
zum Beispiel der Einbau einer barrierefreien 
Dusche sein. Wichtig: Stets ist der Antrag vor 
Beginn der Umbaumaßnahme zu stellen. 
 
 

WEINBAU UND
LANDWIRTSCHAFT

Online-Fortbildung für  
Anbieter von Urlaub auf  
Bauern- und Winzerhöfen 
Der Urlaub auf dem Bauern- oder Winzerhof 
erfreut sich einer immer größer werdenden 
Beliebtheit. Der Fachbereich Landwirtschaft 
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarz-
wald bietet in Zusammenarbeit mit dem 
VLF Titisee-Neustadt eine zweitätige On-
line-Fortbildung zum Thema Webseitenge-
staltung für Anbieter von Urlaub auf Bauern- 
und Winzerhöfen an. 

In der Online-Fortbildung verrät die Refe-
rentin und Marketingberaterin Susanne 
Kaufmann, wie Gastgeber mit einem an-
sprechenden Konzept ihre Urlaubsangebo-
te auf einer eigenen Homepage darstellen 
können. Die Fortbildung deckt ein breites 
Themenspektrum von der „smarten Organi-
sation bis zum mobilen Cocooning „ ab. 

Die Fortbildung findet am 24.02 und 03.03 
2021 jeweils von 14:00 Uhr - 15:30 Uhr statt 
und ist als Webex-Seminar gestaltet. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro. Die 
Zugangsdaten für das Webex-Seminar er-
halten die Teilnehmenden nach Zahlungs-
eingang. Anmeldungen sind bis 10.02.2021 
telefonisch unter 0761 2187–5922 oder per-
E-Mail an hannelore.green@lkbh.de mög-
lich. 
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AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

Blutspenden weiterhin gestat-
tet, sicher und wichtig 
Blutspendetermine beim Deutschen Ro-
ten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle 
von und in Absprache mit den Aufsichts-
behörden unter hohen Hygiene- und 
Sicherheitsstandards durchgeführt und 
sind daher auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie gestattet, sicher und wichtig. 
Die Corona-Pandemie stellt die Blutspende-
dienste immer wieder vor Herausforderun-
gen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit 
von Blutpräparaten werden Blutspenden 
kontinuierlich und dringend benötigt. Auch 
in Zeiten der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Einschränkungen des öf-
fentlichen und privaten Lebens sind Patien-
ten dringend auf Blutspenden angewiesen. 
Für die Behandlung von Unfallopfern, Pati-
enten mit Krebs oder anderen schweren Er-
krankungen bittet Sie das DRK dringend um 
Ihre Blutspende. 

Freitag, dem 05.02.2021 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 

Kaiserstuhlhalle, Hinterhöfweg 1 
79241 IHRINGEN 

Hier geht es zur Terminre-
servierung:
https://terminreservie-
rung.blutspende.de/m/
ihringen-kaiserstuhlhalle 
Blutspende nur mit On-
line-Terminreservierung. 

Um in den genutzten Räumlichkeiten den 
erforderlichen Abstand zwischen allen 
Beteiligten gewährleisten zu können und 
Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blut-
spende ausschließlich mit vorheriger On-
line-Terminreservierung statt. 
Bei Fragen rund um die Blutspende steht 
Ihnen die kostenfreie Service-Hotline unter 
0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Spender werden gebeten nur zur Blutspen-
de zu kommen, wenn sie sich gesund und fit 
fühlen.
Spendewillige mit Erkältungssymptomen 
(Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Kör-
pertemperatur), sowie Menschen die Kon-
takt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hat-
ten oder sich in den letzten zwei Wochen im 
Ausland aufgehalten haben, werden nicht 
zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis 
zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. 
Aktuelle Informationen finden Sie auch un-
ter: www.blutspende.de/corona/ 

Online-Seminar 

LIFE/WORK PLANNING 
Berufsplanung und Stellensuche mit Sys-
tem 
Was kann ich, was tue ich gerne, was will 
ich beruflich wirklich machen und wie kom-
me ich genau dort hin? Life/Work Planning 
(LWP) ist ein effektives Verfahren, mit dem 
Sie Klarheit gewinnen auf diese Fragen. 
Dabei wird Life/Work Planning der Tatsa-
che gerecht, dass nur jede dritte Stelle in 
Deutschland öffentlich ausgeschrieben ist. 
Denn die Methode zeigt auch, wie Sie sich 
systematisch Zugang zum verborgenen Ar-
beitsmarkt verschaffen und diesen für sich 
erschließen.  
Datum: 12. - 14. März 2021 
Leitung:  Marc Buddensieg, 

LWP-Trainer 
Info und Anmeldung:  Bildungshaus Kloster 

St. Ulrich 
 79283 Bollschweil 
 Tel. 07602/9101-0 
 www.bksu.de, 
 info@bksu.de 
 
 

INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

Land schreibt erneut Preis für 
Kleinkünstlerinnen und Klein-
künstler aus – Bewerbungs-
schluss am 31. März 2021 
Staatssekretärin Olschowski: „Der ba-
den-württembergische Kleinkunstpreis 
ist gerade in schwierigen Zeiten ein wich-
tiges Zeichen für die Szene“ 
Preise in Höhe von insgesamt bis zu 22 
000 Euro werden vergeben 
Um den Kleinkunstpreis des Landes kön-
nen sich Künstlerinnen und Künstler aus 
Baden-Württemberg noch bis zum 31. März 
2021 bewerben. „Wir wollen in der heraus-
fordernden Zeit der Corona-Pandemie auch 
ein Signal des ‚Mutmachens‘ setzen“, sagte 
Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am 
Freitag (22. Januar) in Stuttgart. 
Das Kunstministerium schreibt den Wett-
bewerb um den Kleinkunstpreis 2021 in 
Kooperation mit der Staatlichen Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg aus. Er richtet 
sich an Künstlerinnen und Künstler aller 
Sparten. Die Bewerberinnen und Bewerber 
sollten mindestens 16 Jahre alt sein und aus 
Baden-Württemberg kommen. 

Vergeben werden bis zu drei mit 5.000 Euro 
dotierte Hauptpreise und ein Förder-preis 
in Höhe von 2.000 Euro, welche gemeinsam 
vom Land und der Staatlichen Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg getragen wer-
den. Seit 2010 kann zusätzlich eine Per-
sönlichkeit aus dem Bereich der Kleinkunst 
in Baden-Württemberg mit einem Ehren-
preis ausgezeichnet werden. Das Preisgeld 
des Ehrenpreises in Höhe von 5.000 Euro 
stiftet die Staatliche Toto-Lotto GmbH Ba-
den-Württemberg. 
Eine Jury - bestehend aus Künstlerinnen 
und Künstlern, Kritikern und Veranstal-tern 
- wählt die Preisträgerinnen und Preisträger 
aus. Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung, die für den 12. 
Oktober 2021 in der Württembergischen 
Landesbühne in Esslingen geplant ist. Be-
werbungsschluss ist der 31. März 2021. 
Wichtiger Baustein der Kulturförderung 
des Landes 
Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ist 
ein wichtiger Bestandteil der Kultur-förde-
rung des Landes. Der Wettbewerb wird vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst und der Staatlichen Toto-Lot-
to GmbH Baden-Württemberg finanziert. 
Weitere Partner sind der Südwestrundfunk 
(SWR) und die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Kulturinitiativen und Soziokulturellen 
Zentren. 
Preise aus dem Jahr 2020 
Die Preise aus dem Jahr 2020 werden auf-
grund der Auswirkungen der Corona-Pan-
demie ebenfalls am Dienstag, 12. Oktober 
2021 in der Württembergischen Landes-
bühne in Esslingen verliehen. Sie gingen an 
die gebürtige Schwarzwälderin Magdalena 
Ganter, das „Satire-Kollektiv“ Luksan Wunder 
aus Freiburg und Berlin sowie den Freibur-
ger Poetry-Slammer und Autor Sebastian 
Lehmann. Der ausgelobte Förderpreis ging 
an die Musikkabarettisten Dietlinde Ellsäs-
ser und Jakob Nacken aus Tübingen. 
Mit dem zum elften Mal vergebenen Ehren-
preis wurde der Kabarettist Thomas Reis aus 
Freiburg gewürdigt. Bisherige Preisträger 
dieser Kategorie waren der Kabarettist Uli 
Keuler sowie posthum der Liedermacher 
Christof Stählin, die Kabarettistin und Sän-
gerin Maren Kroymann, die Kabarettisten 
Matthias Deutsch-mann, Thomas Freitag, 
Georg Schramm, Mathias Richling, das 
Grachmusikoff Trio, der badischen Mundart-
dichter Harald Hurst und der Shakespeare 
Solo Komödiant Bernd Lafrenz. Der Ehren-
preis geht an Persönlichkeiten, die sich um 
die Kleinkunst im Lande verdient gemacht 
haben. 
Bewerbungsunterlagen 
Informationen sowie das Bewerbungsfor-
mular werden im Internet unter www.klein-
kunstpreis-bw.de bereitgestellt. 
Informationen können auch über die Ge-
schäftsstelle des Kleinkunstpreises der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturiniti-
ativen und Soziokulturellen Zentren (LAKS 
Baden-Württemberg e.V.), Alter Schlachthof 
11, 76131 Karlsruhe (Tel.: 0721/470 419 10, 
Fax.: 0721/470 419 11) bezogen werden. 
 
 
 Ende des redaktionellen Teils



Primo- 
Kids

DAS  
BRAUCHST DU: 

- buntes Papier 

- Zirkel, Stift, Schere, Kleber

- einen dicken,  

zwölf Zentimeter langen Draht 

- eine Drahtzange 

- acht Wäscheklammern

8.  Nun kannst du dei-
nen Schirm mit einem 
Stück Faden aufhän-
gen. 

2.  Schneid die Kreise
 vorsichtig aus. 

1.  Zeichne mithilfe des Zirkels acht Krei-
se mit einem Durchmesser von etwa 
zehn Zentimetern auf das Papier. 

3.  Falte die Kreise in der Mitte zu-
sammen, und dann noch mal zu 
einem Viertel. 

4.  Kleb die acht Viertel jeweils an 
den Innenseiten aufeinander 
und halte sie zum Trocknen 
mit Wäscheklammern zusam-
men.

5.  Anschließend musst du 
die acht Viertel an den 
Außenseiten aneinander-
kleben. 

6.  Forme den Draht mithilfe 
der Zange wie auf der Ab-
bildung.

7.  Leg den Draht auf die Vier-
tel und kleb die beiden 
letzten Flächen zusammen.
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Wandgestaltung • Bodenbeläge • Fassaden

Lothar Kenk Malerbetrieb GmbH

Schlossmattenstraße 9a • 79268 Bötzingen • Tel.: 07663 912 93 03
Handy: 0176 32 41 51 69 • E-Mail: info@kenk-malerbetrieb.de







Pizza und Pasta to go
Im Februar jeden Freitag und Samstag  

jeweils von 17.00 - 20.00 Uhr 

Pizza 
Wählen Sie 
Schinken, Champignon, Salami, Salami Pikant,  
Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Mais, Ananas 7,50 €
Meeresfrüchte, Thunfisch, Sardellen, Oliven, Kapern 9,00 €
Flammkuchen Classic Speck Zwiebel Käse  7,50 €
oder auch mit den oben genannten Zutaten   

Pasta 
NEU   Spaghetti Carbonara                                          8,50 €
        Spaghetti Pesto al Genovese                               8,00 €
        Spaghetti all´Arrabiata                                       7,50 €
Penne mit Lachssahnesoße 10,00 €
Penne mit Meeresfrüchte 10,00 €
Spaghetti Napoli 7,50 €
Spaghetti Bolognese 8,00 €
Lasagne Bolognese 8,50 €
Gemischter Salat 4,00 €
Ochsenbäckle mit hausgemachten Eierspätzle u. Salat 17,00 €
Hirschgulasch mit hausgemachten Eierspätzle u. Salat 17,00 €
NEU   Hausgemachte Gulaschsuppe                              5,00 €

Für sonntags! 
Vakuumiert für Zuhause zum Erwärmen im Wasserbad 
ohne Salat jeweils 13,00 €
Gulaschsuppe vakuumiert                                            4,00 €

Bestellung unter 07668/1866 
neue Angebote finden Sie unter mietenundgeniessen.de 

Bitte Maske nicht vergessen.
Bleiben Sie gesund, Ihr Team vom Wedäwit 

Im


